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der Aufbau- und Resilienzfazilität zu den Klimaschutzausgaben auf der Grundlage der 
in den Plänen veranschlagten Kosten im Voraus berechnen61. 

55 Die Gestaltung der Pläne und der entsprechenden Zahlungen ist mit einigen 
Risiken und Herausforderungen verbunden (siehe Abbildung 15). Die Überprüfung der 
Einhaltung der Zahlungsbedingungen obliegt in erster Linie der Kommission. 

                                                        
61 Artikel 18 Absatz 4 Buchstabe e und Anhang VI der Verordnung (EU) 2021/241zur 

Einrichtung der Aufbau- und Resilienzfazilität. 
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Erde in das Weltall abgegeben wird; diesen Effekt, durch den sich die Erdoberfläche 
erwärmt, nennt man "Treibhauseffekt". 

Übereinkommen von Rio: drei Übereinkommen, die infolge des Umweltgipfels der 
Vereinten Nationen 1992 in Rio de Janeiro geschlossen wurden: das Übereinkommen 
über die biologische Vielfalt, das Rahmenübereinkommen über Klimaänderungen und 
das Übereinkommen zur Bekämpfung der Wüstenbildung. 

Verfolgung klimabezogener Ausgaben: Überwachung der Fortschritte in Bezug auf das 
Erreichen der Klimaschutz-Ausgabenziele. 

Verlagerung von CO2-Emissionen: Anstieg von Treibhausgasemissionen, der auf die 
Verlagerung der Produktion aus einem Land mit strengen Emissionsauflagen in ein 
Land, in dem die Regeln weniger streng sind, zurückzuführen ist. 
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Antworten der Kommission 
 

 

https://www.eca.europa.eu/de/Pages/DocItem.aspx?did=61103 

 

Zeitschiene 
 

 

https://www.eca.europa.eu/de/Pages/DocItem.aspx?did=61103 
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Prüfungsteam 
Die Sonderberichte des Hofes enthalten die Ergebnisse seiner Prüfungen zu 
Politikbereichen und Programmen der Europäischen Union oder zu Fragen des 
Finanzmanagements in spezifischen Haushaltsbereichen. Bei der Auswahl und 
Gestaltung dieser Prüfungsaufgaben ist der Hof darauf bedacht, maximale Wirkung 
dadurch zu erzielen, dass er die Risiken für die Wirtschaftlichkeit oder 
Regelkonformität, die Höhe der betreffenden Einnahmen oder Ausgaben, künftige 
Entwicklungen sowie das politische und öffentliche Interesse abwägt. 

Diese Wirtschaftlichkeitsprüfung wurde von Prüfungskammer I "Nachhaltige Nutzung 
natürlicher Ressourcen" unter Vorsitz von Joëlle Elvinger, Mitglied des Hofes, 
durchgeführt. Die Prüfung stand unter der Leitung von Joëlle Elvinger, Mitglied des 
Hofes. Frau Elvinger wurde unterstützt von ihrer Kabinettchefin Ildikó Preiss, dem 
Attaché Paolo Pesce und der Attachée Charlotta Törneling, der Leitenden Managerin 
Ramona Bortnowschi und dem Leitenden Manager Emmanuel Rauch sowie der 
Aufgabenleiterin Antonella Stasia. Zum Prüfungsteam gehörten außerdem Ernesto 
Roessing, Jonas Kathage sowie Marika Meisenzahl, die auch für die grafische 
Gestaltung zuständig war. Judita Frangež leistete Unterstützung bei den 
Sekretariatstätigkeiten. 

 

Joëlle Elvinger Ildikó Preiss Charlotta Törneling

Antonella StasiaRamona Bortnowschi Ernesto RoessingEmmanuel Rauch

Paolo Pesce

Jonas Kathage Marika Meisenzahl Judita Frangež
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URHEBERRECHTSHINWEIS 
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Die Weiterverwendung von Dokumenten des Europäischen Rechnungshofs wird durch 
den Beschluss Nr. 6-2019 des Europäischen Rechnungshofs über die Politik des offenen 
Datenzugangs und die Weiterverwendung von Dokumenten geregelt. 

Sofern nicht anders angegeben (z. B. in gesonderten Urheberrechtshinweisen), werden 
die Inhalte des Hofes, an denen die EU die Urheberrechte hat, im Rahmen der Lizenz 
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) zur Verfügung gestellt. 
Dies bedeutet, dass die Weiterverwendung mit ordnungsgemäßer Nennung der Quelle 
und unter Hinweis auf Änderungen im Allgemeinen gestattet ist. Personen, die Inhalte 
des Hofes weiterverwenden, dürfen die ursprüngliche Bedeutung oder Botschaft nicht 
verzerrt darstellen. Der Hof haftet nicht für etwaige Folgen der Weiterverwendung. 

Eine zusätzliche Genehmigung muss eingeholt werden, falls ein bestimmter Inhalt 
identifizierbare Privatpersonen zeigt, z. B. Fotos von Hofbediensteten, oder Werke 
Dritter enthält. 

Wird eine solche Genehmigung eingeholt, so hebt diese die oben genannte allgemeine 
Genehmigung auf und ersetzt sie; auf etwaige Nutzungsbeschränkungen wird 
ausdrücklich hingewiesen. 

Um Inhalte zu verwenden oder wiederzugeben, an denen die EU keine Urheberrechte 
hat, kann es erforderlich sein, eine Genehmigung direkt bei den 
Urheberrechtsinhabern einzuholen. 

Abbildung 2: oben rechts, Abbildung 11: oben rechts, Bildsymbol  von Pixel perfect auf der 

Plattform https://flaticon.com. 

Abbildung 4: Bildsymbol links  von Pixel perfect auf der Plattform https://flaticon.com. 

Abbildung 5: Bildsymbol links  von Pixel perfect auf der Plattform https://flaticon.com. 

Abbildung 6: Bildsymbol links  von Pixel perfect auf der Plattform https://flaticon.com. 
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Abbildung 12: oben links, Abbildung 13: oben links, Abbildung 16: oben links, Kasten 3: links, 

Tabelle 7, Bildsymbol  von Pixel perfect auf der Plattform https://flaticon.com. 

Tabelle 2: Bildsymbole    von Pixel perfect auf der Plattform https://flaticon.com. 

Tabelle 3: Bildsymbole    von Pixel perfect auf der Plattform https://flaticon.com. 

Tabelle 4: Bildsymbole oben   von Pixel perfect auf der Plattform https://flaticon.com. 

Tabelle 5: Bildsymbol oben links  von Pixel perfect auf der Plattform https://flaticon.com. 

Tabelle 6: Bildsymbole oben links       von Pixel perfect auf der 

Plattform https://flaticon.com. 

Software oder Dokumente, die von gewerblichen Schutzrechten erfasst werden, wie 
Patente, Marken, eingetragene Muster, Logos und Namen, sind von der 
Weiterverwendungspolitik des Hofes ausgenommen. 

Die Websites der Organe der Europäischen Union in der Domain "europa.eu" 
enthalten mitunter Links zu von Dritten betriebenen Websites. Da der Hof keinerlei 
Kontrolle über diese Websites hat, sollten Sie deren Bestimmungen zum Datenschutz 
und zum Urheberrecht einsehen. 

Verwendung des Logos des Hofes  

Das Logo des Europäischen Rechnungshofs darf nur mit vorheriger Genehmigung des 
Hofes verwendet werden. 
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Die EU hatte sich verpflichtet, mindestens 20 % ihrer 
Haushaltsmittel für den Zeitraum 2014–2020 für 
Klimaschutzmaßnahmen auszugeben. Die Kommission teilte mit, 
dass die EU dieses Ziel mit den für den genannten Zeitraum 
gemeldeten Klimaschutzausgaben in Höhe von 216 Milliarden 
Euro erreicht habe. Der Hof stellte fest, dass die gemeldeten 
Ausgaben nicht immer klimarelevant waren und die Beträge in 
der Klimaberichterstattung insgesamt um mindestens 
72 Milliarden Euro zu hoch angesetzt waren. 

Trotz der geplanten Verbesserungen bei der Berichterstattung 
über die Klimaschutzmaßnahmen im Zeitraum 2021–2027 
bestehen nach wie vor Herausforderungen. Die Empfehlungen des 
Hofes zielen darauf ab, die Klimaberichterstattung zu verbessern 
und den Haushaltsbeitrag der EU mit deren Klima- und 
Energiezielen zu verknüpfen. Der Hof empfiehlt ferner, 
wissenschaftliche Erkenntnisse zu erlangen, um den Beitrag der 
EU-Agrarpolitik zum Klimaschutz zu untermauern. 

Sonderbericht des Hofes gemäß Artikel 287 Absatz 4 Unterabsatz 
2 AEUV. 

 


